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Objekt-Nummer 51

Engnis Alberswil

Name Bearbeiter/-in A. Righetti / A. Wegelin

Gemeinde(n) Alberswil, Willisau

Naturraum 8

Koordinaten 642760/222250

ganz mit Wildkorridor überschneidend

teilweise mit Wildkorridor überschneidend

Breite  (in m) 8-10

andere:

Allgemeines

Hindernis

Strasse Autobahn

Kantonsstrasse

Breite  (in m)andere Strasse

Feldweg (unbefestigt)

Gewässer Breite  (in m)

Siedlung

intensiv genutzte Landwirtschaftsfläche

Massnahmen (grob)

Massnahmen am/an Bauwerk(en)

Wildtierkorridor-
Nummer

LU 16

Massnahme an Gewässerdurchlass (GD)

Massnahme an Unterführung (UF)

Massnahme an Überführung (ÜF)

Eisenbahn Anzahl Spuren

bestehende:

4

2Wohnzone

Arbeitszone

Anzahl Massnahmen:

4

A         ÜBERSICHT

Dieses Engnis wird durch den Siedlungsraum Alberswil, die Wigger und landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt. Die 
teilweise verbaute Wigger, mehrere Strassen und die Siedlung beeinträchtigen die Vernetzung für Kleintiere.

Kurzbeschrieb Engnis und Umgebung

Durch Aufwertungsmassnahmen an Gewässerdurchlässen und Schaffen von Vernetzungsstrukturen kann die 
Vernetzungsachse für viele Kleintierarten wieder durchgängiger gemacht werden.

Neubau (NB)    Typ:

bestehendes Bauwerk:

neues Bauwerk:

Typ:

Typ:

zu schaffende:

Anzahl Querungsmöglichkeiten pro Hindernis

Vernetzungsachse L
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Feldaufnahme(n) 27.03.2012

Massnahmen zur Vernetzung 
und Aufwertung der Umgebung

Massnahmen zur Raumsicherung

andere:

Angaben aus bestehenden Daten (Büro)

Schaffen von Trittsteinbiotopen (TS)

Weitere Massnahmen zur Vernetzung und Aufwertung 
(WVA)

Schaffen von Vernetzungsstrukturen (VS)

Ausdolung von Gewässern (AD)

Gewässeraufwertung (Gerinne) (GAG)

Gewässeraufwertung (Ufer) (GAU)

Gewässeraufwertung (Umgebung) (GAUm)

Raumplanerische Sicherung der offenen/unverbauten 
Landschaft (RS)

Umzonung anstreben (UZ)

Ausscheidung von speziellen Schutzzonen (SZ)

Weitere Massnahmen zur Raumsicherung (WRS)

1

Kostenrahmen für alle Massnahmen (grob in CHF)

5 à je < 10'000

à je 10'000-100'000

à je >100'000

Anzahl Massnahmen:

26.11.2012Berichtabgabe

Gewässeraufwertung / RevitalisierungArtenhilfsprogramm Ringelnatter

Nationales Amphibieninventar

Vernetzung Trockenbiotope Luzerner Mittelland

03.05.2012

Datum Feldaufnahme, Berichtabgabe und Überarbeitung

Überarbeitung(en)
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B DETAILS 
 
Objekt-Nummer 51 Datum 27.03.2012 / 03.05.2012 
Engnis Alberswil Name Bearbeiter/-in A. Righetti / A. Wegelin 
 
   
Massnahmen am/an Bauwerk(en)  
   

 
     
Hindernis 1: Typ: Kantonsstrasse  Bezeichnung: K11 (Abschnitt Willisau – Schötz ) 
     
 
Gewässerdurchlässe 
 
       
Bauwerk 1 (GD1): 
 

      

     
Breite (in m) 9.5 Höhe (in m) 2.5   
       
Bankett innerhalb Bauwerk  ja  nein 
 Bankett beidseitig  ja  nein 
 Breite rechts  <50cm  50-100cm  >1m 
 Breite links  <50cm  50-100cm  >1m 
 Lichte Höhe rechts  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Lichte Höhe links  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Durch mittleren Wasserstand gedeckt  ja  nein 
 Übergang in Uferböschung hindernisfrei  ja  nein 
 Funktion  Reiner Unterhaltsbereich  Öffentlicher Weg 
  Spezifische Querungsmöglichkeit für Fauna  
  Andere:       
       
Gewässersohle innerhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:        
      
Gewässersohle ausserhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:       
      
Übergang Gewässersohle innerhalb 
Bauwerk zu ausserhalb 

 frei von Abstürzen    
mit Abstürzen:  <10cm  10-30cm 

    >30cm   
       
Massnahme GD1    
 Massnahmenkategorie Massnahme an Gewässerdurchlass 
 Kurzbeschrieb Links (in Fliessrichtung) Bankett anbringen (gemäss VSS-Norm SN 640 696). Auf ein 

Bankett rechtsufrig wird verzichtet, um die Unfallgefahr zu minimieren, da zwischen diesem 
Gewässerdurchlass und dem Durchlass GD6 nur ein schmaler Grünstreifen zwischen 
Kantonsstrasse K11 und Wigger besteht (vgl. Foto 51-3). 
 

 
 

 Kostenrahmen (in CHF)  < 10'000  10'000 - 100'000  > 100'000 
       
 Massnahmenumsetzung  umgesetzt Datum der Umsetzung:       
       
Foto-Nummer(n) 51-1, 51-2, 51-3 
       
       
 
       
Bauwerk 2 (GD2): 
 

      

     
Breite (in m) 3 Höhe (in m) 0.3   
       
Bankett innerhalb Bauwerk  ja  nein 
 Bankett beidseitig  ja  nein 
 Breite rechts  <50cm  50-100cm  >1m 
 Breite links  <50cm  50-100cm  >1m 
 Lichte Höhe rechts  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Lichte Höhe links  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Durch mittleren Wasserstand gedeckt  ja  nein 
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 Übergang in Uferböschung hindernisfrei  ja  nein 
 Funktion  Reiner Unterhaltsbereich  Öffentlicher Weg 
  Spezifische Querungsmöglichkeit für Fauna  
  Andere:       
       
Gewässersohle innerhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:        
      
Gewässersohle ausserhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:       
      

 frei von Abstürzen    Übergang Gewässersohle innerhalb 
Bauwerk zu ausserhalb mit Abstürzen:  <10cm  10-30cm 
    >30cm   
       
Massnahme GD2    
 Massnahmenkategorie - 
 Kurzbeschrieb 
 
 

Gewässerdurchlass in heutigem Zustand belassen, da aufgrund der geringen lichten Höhe 
keine Laufflächen angebracht werden können. Als Ersatzmassnahme zur Vernetzung des 
Mülibachs mit der Wigger dient die Massnahme VS1. 
 

 Kostenrahmen (in CHF)  < 10'000  10'000 - 100'000  > 100'000 
       
 Massnahmenumsetzung  umgesetzt Datum der Umsetzung:       
       
Foto-Nummer(n) 51-4 
       
       
 
       
Bauwerk 3 (GD3): 
 

      

     
Breite (in m) 18 Höhe (in m) 3.5   
       
Bankett innerhalb Bauwerk  ja  nein 
 Bankett beidseitig  ja  nein 
 Breite rechts  <50cm  50-100cm  >1m 
 Breite links  <50cm  50-100cm  >1m 
 Lichte Höhe rechts  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Lichte Höhe links  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Durch mittleren Wasserstand gedeckt  ja  nein 
 Übergang in Uferböschung hindernisfrei  ja  nein 
 Funktion  Reiner Unterhaltsbereich  Öffentlicher Weg 
  Spezifische Querungsmöglichkeit für Fauna  
  Andere:       
       
Gewässersohle innerhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:        
      
Gewässersohle ausserhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:       
      

 frei von Abstürzen    Übergang Gewässersohle innerhalb 
Bauwerk zu ausserhalb mit Abstürzen:  <10cm  10-30cm 
    >30cm   
       
Massnahme GD3    
 Massnahmenkategorie Massnahme an Gewässerdurchlass 
 Kurzbeschrieb 
 
 

Die Bankette des Durchlasses sind mit Strassenpfosten belegt. Falls diese dort gelagert 
werden, müssen sie entfernt werden. Ansonsten müssen sie fest eingebaut werden und 
die Rinnen zwischen den einzelnen Pfosten aufgefüllt, so dass sie von Kleintieren unge-
hindert passiert werden können. 
 

 Kostenrahmen (in CHF)  < 10'000  10'000 - 100'000  > 100'000 
       
 Massnahmenumsetzung  umgesetzt Datum der Umsetzung:       
       
Foto-Nummer(n) 51-5, 51-6 
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Hindernis 2: Typ: Kantonsstrasse  Bezeichnung: K12 (Abschnitt Ettiswil - Alberswil ) 
     
 
An dieser Kantonsstrasse sind im Bereich des Engnisses keine bestehenden Querungsmöglichkeiten. Die Strasse bildet zwar ein Hin-
dernis für Kleintiere, da die Situation aber mit den vorgeschlagenen Massnahmen an der Kantonsstrasse K11 (vgl. GD1) entschärft 
werden kann, sind an der Kantonsstrasse K12 keine Massnahmen vorgesehen. 

 
     
Hindernis 3: Typ: Kantonsstrasse  Bezeichnung: K18 (Abschnitt Ettiswil - Gettnau)  
     
 
Gewässerdurchlässe 
 
       
Bauwerk 1 (GD4): 
 

      

     
Breite (in m) 12 Höhe (in m) 3   
       
Bankett innerhalb Bauwerk  ja  nein 
 Bankett beidseitig  ja  nein 
 Breite rechts  <50cm  50-100cm  >1m 
 Breite links  <50cm  50-100cm  >1m 
 Lichte Höhe rechts  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Lichte Höhe links  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Durch mittleren Wasserstand gedeckt  ja  nein 
 Übergang in Uferböschung hindernisfrei  ja  nein 
 Funktion  Reiner Unterhaltsbereich  Öffentlicher Weg 
  Spezifische Querungsmöglichkeit für Fauna  
  Andere:       
       
Gewässersohle innerhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:        
      
Gewässersohle ausserhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:       
      
Übergang Gewässersohle innerhalb 
Bauwerk zu ausserhalb 

 frei von Abstürzen    
mit Abstürzen:  <10cm  10-30cm 

    >30cm   
       
Massnahme GD4    
 Massnahmenkategorie Massnahme an Gewässerdurchlass 
 Kurzbeschrieb Auf rechter Seite Bankett anbringen (gemäss VSS-Norm SN 640 696).  
 
 
 Kostenrahmen (in CHF)  < 10'000  10'000 - 100'000  > 100'000 
       
 Massnahmenumsetzung  umgesetzt Datum der Umsetzung:       
       
Foto-Nummer(n) 51-7, 51-8 
       
       
 
     
Hindernis 4: Typ: Siedlung  Bezeichnung: Siedlungsgebiet Alberswil  
     
 
Gewässerdurchlässe 
 
       
Bauwerk 1 (GD5): 
 

      

 
Breite (in m) 16 Höhe (in m) 3   
       
Bankett innerhalb Bauwerk  ja  nein 
 Bankett beidseitig  ja  nein 
 Breite rechts  <50cm  50-100cm  >1m 
 Breite links  <50cm  50-100cm  >1m 
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 Lichte Höhe rechts  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Lichte Höhe links  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Durch mittleren Wasserstand gedeckt  ja  nein 
 Übergang in Uferböschung hindernisfrei  ja  nein 
 Funktion  Reiner Unterhaltsbereich  Öffentlicher Weg 
  Spezifische Querungsmöglichkeit für Fauna  
  Andere:       
       
Gewässersohle innerhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:        
      
Gewässersohle ausserhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:       
      
Übergang Gewässersohle innerhalb 
Bauwerk zu ausserhalb 

 frei von Abstürzen    
mit Abstürzen:  <10cm  10-30cm 

    >30cm   
       
Massnahme GD5    
 Massnahmenkategorie - 
 Kurzbeschrieb Gewässerdurchlass in heutigem Zustand belassen 

  
 
 Kostenrahmen (in CHF)  < 10'000  10'000 - 100'000  > 100'000 
       
 Massnahmenumsetzung  umgesetzt Datum der Umsetzung:       
       
Foto-Nummer(n) 52-9 
       
 
       
Bauwerk 2 (GD6): 
 

      

     
Breite (in m) 9 Höhe (in m) 3.5   
       
Bankett innerhalb Bauwerk  ja  nein 
 Bankett beidseitig  ja  nein 
 Breite rechts  <50cm  50-100cm  >1m 
 Breite links  <50cm  50-100cm  >1m 
 Lichte Höhe rechts  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Lichte Höhe links  <50cm  50-100cm  1-3m 
   3-5m  >5m   
 Durch mittleren Wasserstand gedeckt  ja  nein 
 Übergang in Uferböschung hindernisfrei  ja  nein 
 Funktion  Reiner Unterhaltsbereich  Öffentlicher Weg 
  Spezifische Querungsmöglichkeit für Fauna  
  Andere:       
       
Gewässersohle innerhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:        
      
Gewässersohle ausserhalb Bauwerk  +/- natürlich  verbaut mit:       
      
Übergang Gewässersohle innerhalb 
Bauwerk zu ausserhalb 

 frei von Abstürzen    
mit Abstürzen:  <10cm  10-30cm 

    >30cm   
       
Massnahme GD6    
 Massnahmenkategorie Massnahme an Gewässerdurchlass 
 Kurzbeschrieb Links (in Fliessrichtung) Bankett anbringen (gemäss VSS-Norm SN 640 696). Auf ein 

Bankett rechtsufrig wird verzichtet, um die Unfallgefahr zu minimieren, da zwischen diesem 
Gewässerdurchlass und dem Durchlass GD1 nur ein schmaler Grünstreifen zwischen 
Kantonsstrasse K11 und Wigger besteht (vgl. Foto 51-3). 
 

 
 

 Kostenrahmen (in CHF)  < 10'000  10'000 - 100'000  > 100'000 
       
 Massnahmenumsetzung  umgesetzt Datum der Umsetzung:       
       
Foto-Nummer(n) 51-3, 51-10 
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Hindernis 5: Typ: Siedlung  Bezeichnung: Arbeitsgebiet Wydemüli  
     
 
Das Arbeitsgebiet Wydemüli liegt östlich der Wigger, ist relativ durchlässig und beeinträchtigt daher die Vernetzungsachse kaum. Des-
halb sind hier auch keine weiteren Massnahmen vorgesehen. 
 
 
   
Massnahmen zur Vernetzung und Aufwertung der Umgebu ng 
   

 
       
Massnahme  VS1    
 Massnahmenkategorie(n) Schaffen von  Vernetzungsstrukturen 
 Kurzbeschrieb Pflanzen von Sträuchern zwischen als Vernetzungsstruktur zwischen Wigger und Müli-

bach.  
 
 Kostenrahmen (in CHF)  < 10'000  10'000 - 100'000  > 100'000 
       
 Massnahmenumsetzung  umgesetzt Datum der Umsetzung:       
       
Foto-Nummer(n) 51-11 
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D FOTODOKUMENTATION 
 
Objekt-Nummer 51 Datum 27.03./03.05.2012 
Engnis Alberswil Name Bearbeiter/-in A. Righetti / A. Wegelin 
    
 

 
 

  
Foto 51-1: Wigger unterhalb des 
Gewässerdurchlasses GD1 

Foto 51-2: Gewässerdurchlass Wigger an der 
Kantonsstrasse K11 (Massnahme GD1) 

Engnis 51 9



  
Foto 51-3: Wigger oberhalb des 
Gewässerdurchlasses GD1 

Foto 51-4: Gewässerdurchlass Mülibach an der 
Kantonsstrasse K11 (Massnahme GD2: in heutigem 
Zustand belassen) 

  
Foto 51-5: Gewässerdurchlass Wigger an der 
Kantonsstrasse K11 

Foto 51-6: Gewässerdurchlass Wigger an der 
Kantonsstrasse K11 (Massnahme GD3: 
Strassenpfosten auf dem Bankett entfernen oder fix 
einbauen) 

  
Foto 51-7: Gewässerdurchlass Wigger an der 
Kantonsstrasse K18 (einseitig Bankett vorhanden) 

Foto 51-8: Gewässerdurchlass Wigger an der 
Kantonsstrasse K18 (Massnahme GD4) 
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Foto 51-9: Gewässerdurchlass Wigger im 
Siedlungsgebiet Alberswil (Massnahme GD5: in 
heutigem Zustand belassen) 

Foto 51-10: Gewässerdurchlass Wigger im 
Siedlungsgebiet Alberswil (Massnahme GD6: 
linkseitig Bankett anbringen) 

 

 

Foto 51-11: Ebene zwischen Wigger und Mülibach 
(Massnahme VS1) 
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